
Satzung des Vereins „Wir für Warzen“

§ 1 Name und Sitz

(1) Der Verein führt den Namen „Wir für Warzen“. Er soll in das Vereinsregister 

eingetragen werden und führt dann den Zusatz „e.V.“. 

(2) Der Verein wurde am 12. Januar 2018 gegründet. 

(3) Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral. 

(4) Der Verein hat seinen Sitz in 31061 Alfeld, Ortsteil Warzen. 

§ 2 Zweck

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung der Heimatpflege, Heimatkunde und der 

Brauchtumspflege.

Der Satzungszweck wird insbesondere durch die Pflege und Erhaltung der örtlichen

kulturellen Einrichtungen, durch Vorträge und Führungen zur Heimatkunde, durch 

Förderung des Heimatgedankens und Erhaltung der Volksbräuche verwirklicht. 

Ferner will der Verein zur Verschönerung des Ortes Warzen und seiner Umgebung 

beitragen.

§ 3 Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person und juristische Person werden. 

Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist an den Vorstand zu richten, der über die 

Aufnahme beschließt.

(2) Der Mitgliedsbeitrag wird durch die Mitgliederversammlung durch eine gesonderte 

Beitragsordnung festgesetzt.

(3) Die Mitgliedschaft endet

a) durch Tod oder - bei juristischen Personen - durch Auflösung,

b) durch Austritt,

c) durch Ausschluss,

d) durch Streichung in der Mitgliederliste.

Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 

Vorstand mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres. 

Der Ausschluss ist nur aus wichtigem Grund mit und ohne Einhaltung einer Frist 

durch Beschluss des Vorstandes möglich. Gegen den Beschluss des Vorstandes 

kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zugang der Ausschlusserklärung 

Einspruch bei der Mitgliederversammlung eingelegt werden. Bis zur Entscheidung 

der Mitgliederversammlung ruhen die Rechte des Mitglieds. 

Die Streichung aus der Mitgliederliste erfolgt durch den Vorstand. Sie kann 
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erfolgen, wenn das Mitglied mit seinem Mitgliedsbeitrag länger als drei Monate in 

Verzug ist und trotz Mahnung den Rückstand nicht innerhalb von zwei Wochen 

ausgeglichen hat. In der Mahnung muss das Mitglied auf die bevorstehende 

Streichung aus der Mitgliederliste hingewiesen werden. 

§ 4 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind:

(a) die Mitgliederversammlung

(b) der Vorstand.

§ 5 Mitgliederversammlung

(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende Mitglied eine Stimme.

(2) Mindestens einmal im Jahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt, und

zwar im ersten Halbjahr. 

Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind:

1. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes,

2. Entscheidung über den Einspruch eines ausgeschlossenen Mitgliedes,

3. Entgegennahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung,

4. Entlastung des Vorstandes,

5. Wahl der Kassenprüfer,

6. Änderung der Satzung,

7. Festsetzung der Höhe des Jahresbeitrages,

8. Auflösung des Vereins.

Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss 

schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der bei der Abstimmung 

anwesenden Mitglieder dies beantragt. 

Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der 

Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

(3) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstandes oder seinem 

Stellvertreter mit einer Frist von 14 Tagen unter Angabe der Tagesordnung 

schriftlich eingeladen. Jedes Mitglied kann bis zum 5. Tage vor der 

Mitgliederversammlung Anträge zur Tagesordnung stellen. Sie ist einzuberufen, 

wenn 1/3 der Mitglieder dieses verlangen. Die Tagesordnung kann durch 

Mehrheitsbeschluss der Mitgliederversammlung in der Sitzung ergänzt oder 

geändert werden; dies gilt nicht für Satzungsänderungen. 

Jedes Mitglied kann sich mit schriftlicher Vollmacht durch ein anderes Mitglied 
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vertreten lassen. 

Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter kann Gäste 

zulassen. 

(4) Der Vorsitzende des Vorstandes oder sein Stellvertreter leiten die Versammlung. Ist

kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung einen Leiter. 

(5) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit

der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben daher außer 

Betracht. Zur Änderung der Satzung (einschließlich des Vereinszweckes und zur 

Auflösung des Vereins) ist eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen 

Stimmen erforderlich. 

Für die Wahlen gilt Folgendes: Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit 

der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den 

Kandidaten statt, welche die beiden höchsten Stimmzahlen erreicht haben. 

(6) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das

vom jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

Es soll folgende Feststellungen enthalten: Ort und Zeit der Versammlung, die 

Person des Versammlungsleiters und des Protokollführers, die Zahl der 

erschienenen Mitglieder, die Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse 

und die Art der Abstimmung. Bei Satzungsänderungen ist die zu ändernde 

Bestimmung anzugeben. 

§ 6 Der Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter, dem 

Kassenwart, dem Schriftführer und einem Beisitzer. Die Vereinigung mehrerer 

Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig. 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren, 

vom Tage der Wahl an gerechnet, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des 

Vorstandes im Amt.

Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, so wählt der 

Vorstand ein Ersatzmitglied (aus den Reihen der Vereinsmitglieder) für die restliche 

Amtsdauer des Ausgeschiedenen. 

(2) Die Mitglieder sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Sie erhalten keine 

Vergütungen. Auslagen werden aber erstattet, soweit diese nicht den Rahmen des 

Üblichen übersteigen.

(3) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und der Kassenwart vertreten den Verein 

gerichtlich und außergerichtlich jeweils allein. 
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(4) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die 

vom 1. Vorsitzenden oder vom 2. Vorsitzenden schriftlich, mündlich oder per Mail 

einberufen werden. Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht. Er leitet die 

Vorstandssitzung. Über die Sitzungen ist ein Protokoll durch den Schriftführer 

anzufertigen und von ihm und dem Vorsitzenden zu unterschreiben. 

Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege oder fernmündlich gefasst 

werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu beschließenden 

Regelung erklären. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei 

Vorstandsmitglieder, darunter der 1. Vorsitzende oder der 2. Vorsitzende, anwesend

sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen

Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der 

Vorstandssitzung.

(5) Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins, die Ausführung der Beschlüsse der 

Mitgliederversammlung und die Verwaltung des Vereinsvermögens. 

(6) Der Vorsitzende ruft bei Bedarf oder wenn zwei Vorstandsmitglieder es begehren 

eine Vorstandssitzung unter Angabe der Tagesordnung ein. 

§ 7 Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in 

§ 5 (5) festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die 

Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der 1. Vorsitzende und der 

2. Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die vorstehenden 

Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem anderen 

Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

(2) Über die Verwendung des Vereinsvermögens wird bei Auflösung des Vereins von 

der Mitgliederversammlung beschlossen. 

Die vorstehende Satzung wurde in der Gründungsversammlung vom 12. Januar 2018 

errichtet und am 6. April 2018 im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung

in Bezug auf § 2 (Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks) ergänzt.

gez. Ingo Frost, 1. Vorsitzender gez. Dr. Jens Vierbücher, 2. Vorsitzender

gez Christian Rey, Schriftführer         gez. Rüdiger Budde, Kassenwart              gez. Dirk Stecher, Beisitzer
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